
E N E R G I E
Ökostromgesetz 2012

Mitte Juni 2011 wurde das Ökostromgesetz 2012 im Ministerrat beschlossen. In der Anlage finden Sie den Gesetzesentwurf samt Erläuterungen und Vorblatt zu Ihrer Information.

Nachstehend die Eckpunkte des Gesetzes im Überblick:

1) Aufstockung der Fördervolumen & Abbau der Warteschlangen: 
[image: image1.png]2010 | 2011

2012 | 2013 Jahr

¥
NOVELLE 2011





· Künftig sollen statt bisher 21 Millionen Euro pro Jahr 40 Millionen Euro (für die Jahrgänge 2012 bis 2015) an Förderungen für den Ausbau von Ökostrom bereitgestellt werden. 
Dies entspricht fast einer Verdopplung des jährlichen Fördervolumens für Neuanlagen (plus 90 % pro Jahr!). Für die Stromkonsumenten bedeutet das pro Jahr zusätzliche Kosten von über einer halben Milliarde Euro über die Laufzeit der Förderung bzw. 2 Mrd. für die Jahrgänge 2012 bis 2015 und Laufzeit (40 Mio. pro Jahr x 13 Förderlaufzeit x 4 Jahrgänge = 2.080 Mio.)
· Für den Abbau der Warteliste bei der Einreichungsstelle OeMAG soll ein zusätzliches Unterstützungsvolumen von 60 Mio. für Windkraft und 28 Mio. für Photovoltaik über die Laufzeit von 13 Jahren zur Verfügung stehen, das von den Konsumenten finanziert werden muss. Für den Abbau der Wasserkraft werden zusätzlich einmalig 20 Mio. zur Verfügung gestellt: Der Abbau der Wartelisten aus den Vorjahren für den Bau neuer Wind- und Photovoltaikanlagen kostet den Konsumenten über eine Laufzeit von 13 Jahren damit über eine 1 Mrd. Euro (88 Mio. x 13 = 1,144 Milliarde) plus 20 Mio. einmalig für Wasserkraft Fördervolumen. 
· In Summe kostet die Finanzierung für Neuanlagen und der Abbau der Warteschlangen den Konsumenten daher 3 Mrd. Euro.
· Der jährliche Bedarf an Fördermitteln, der von den Konsumenten aufzubringen ist, erhöht sich damit (bei gleichbleibenden Marktbedingungen) in Summe von derzeit 340 Mio. auf 480 bis 600 Mio. p.a! (340 Mio. zur Ausfinanzierung bereits genehmigter Anlagen + 100 Mio. für den sofortigen Abbau der Warteschlange + je 40 Mio. p.a. für die Jahrgänge 2012 bis 2015).
2) Neues Finanzierungsmodell:
· Anhebung der Zählpunktpauschale (dzt. ca. 114 Mio. Euro) für Netzebenen 1-6 und Absenkung der Zählpunktpausche für die NE 7: 
· NE 1-3

35.000 Euro (statt 15.000 Euro) pro Zählpunkt
· NE 4

35.000 Euro (statt 15.000 Euro) pro Zählpunkt
· NE 5

5.200 Euro (statt 3.300 Euro) pro Zählpunkt
· NE 6

420 Euro (statt 300 Euro) pro Zählpunkt
· NE 7

10 Euro (statt 15 Euro) pro Zählpunkt 
· Ausnahme für Sozial Schwache: Alle Haushalte, die von der GIS befreit sind, werden künftig nur mehr mit max. 20 Euro an Ökostromkosten belastet. Davon betroffen sind ca. 315.000 Haushalte. Das bedeutet eine Umverteilung zu Lasten der anderen Stromkonsumenten von ca. 10 Mio. Euro (mit steigender Tendenz)
· NEU: Als Ersatz für den wegfallenden Verrechnungspreis werden die Mehrkosten über einen „Ökostromförderbeitrag“ aufgebracht, der als Aufschlag auf das Systemnutzungs- und Systemverlustentgelt aufgeschlagen wird (Messengelt wird davon ausgenommen).
· NEU: Bei Berechnung der Zuschläge ist auf eine bundesweit gleichförmige Belastung der Endkunden zu achten. 
· Aufschlag auf das Systemnutzungs- und Systemverlustentgelt lt. BMWFJ  20 % - (bei Finanzierungsbedarf von 440 Mio). 
· Derzeit werden etwa 54,8 % von der Netzebene 7; 9,8 % von Netzebene 6; 20,3 % von Netzebene 5; 7 % von Netzebene 4 sowie 9,5 % von Netzebene 1-3 aufgebracht
· Aufteilung in Zukunft etwa 66 % von der Netzebene 7; 11 % von Netzebene 6; 16 % von Netzebene 5; 4 % von Netzebene 4 sowie 3 % von Netzebene  1-3 aufgebracht
· Die Haushalte tragen nach der neuen Regelung prozentuell etwas weniger Kosten als im bisherigen System, nämlich rund 35-36 % (bisher 39-41 %). Damit kommt es zu einer Umverteilung auf NE 7 zwischen Groß- und Kleinverbrauchern. Gewerbe trägt in Zukunft 44 %.
· Dieses Modell ist keine absolute, „gleichwertige“ Kostenbegrenzung für energieintensive Betriebe wie § 22c (in der Fassung der 2. Ökostromgesetz-Novelle 2008), wie im Entschließungsantrag des Nationalrates im September 2009 verlangt.
3) Inkrafttretensbestimmung & Genehmigung durch die Kommission
· Inkrafttretensbestimmungen wurden dahingehend geändert, dass alle Bestimmungen - auch die der Finanzierung- erst nach Genehmigung der Kommission in Kraft treten!

· Einzige Ausnahme: Abbau der Warteschlangen soll sofort in Kraft treten! 

· Völlig inakzeptabel seitens der WKÖ ist das sofortige Inkrafttreten der Bestimmungen zum Abbau der Warteschlange (immerhin 1 Mrd Euro!), ohne einer gleichzeitigen Entlastung für die energieintensiven Unternehmen!

· Wir fordern, dass der neue Aufbringungsmechanismus sofort in Kraft gesetzt wird.

4) Einspeisetarife: 

· Call-System gilt nur mehr für PV und jährlich. 

· Möglichkeit zum Erlass einer mehrjährigen VO bleibt, Degression wird allerdings nach Technologie gestaffelt: von minus 10 %  für PV, über minus   2 % für Wind und auf minus 1 %  für alle übrigen Technologien.

PV: 

· künftig kann eine kombinierte Förderung von Investitionszuschüssen und  Einspeisetarife vorgesehen werden.

· Förderung für PV Anlagen über 500 kW peak ist jedenfalls von Einspeisetarifen ausgeschlossen.
5) Sonderregelungen für rohstoffabhängige Anlagen: 

· Technologiebonus von 2 Cent/kWh für Biogasanlagen, die Biogas in Erdgasqualität aufbereiten. Zusätzlich zu Einspeisetarifen.

· KWK-Bonus von 2 Cent/kWh für Anlagen auf Basis von Biomasse oder Biogas bleibt. Zusätzlich zu Einspeisetarifen. 

· NEU Erweiterungs-Bonus: bestehende Biomasse und Biogasanlagen, die Anlagen um mindestens 15 % erweitern, bekommen zusätzlich zum alten Tarif 1 Cent/kWh.
· Betriebskostenzuschuss: BM MUSS (vorher: kann) für Biogasanlagen einen „Betriebskostenzuschlag“ von max. 4 Cent/kWh verordnen, wenn aufgrund der Kostensteigerung im Vergleich zum Betriebsjahr 2006 die Anlagen nicht kostendeckend betrieben werden können. Zusätzlich max. 20 Mio pro Jahr. 
· Ewigförderung ineffizienter Anlagen ist jedenfalls abzulehnen.

· Betriebskostenzuschlag ersetzt den Rohstoffzuschlag, den der BM per VO erlassen konnte, sofern dies die Rohstoffentwicklung erlaubt. 
· Keine Bindung mehr an der Rohstoffpreisentwicklung, sondern am wesentlichen weiteren Begriff der Betriebskosten! Z.B. Erhöhung Gehälter? 
· Nachfolgetarife für rohstoffabhängige Anlagen: Wirtschaftsminister HAT nach Ablauf der Kontrahierungspflicht für rohstoffgebunden Anlagen einen Nachfolgetarif per Verordnung festzusetzen, sofern Brennstoffnutzungsgrad von 60 vH erreicht. 
· Bisher bestand lediglich Option für BM zum Erlass Nachfolgetarifs.

· Damit soll die Weiterförderung von Altanlangen gesichert werden. Beihilfenrechtlich bedenklich, zumal bei der von der KOM bewilligten Förderung schon Laufzeit über 15 Jahre etc. berücksichtig wurde.

6) Zeitplan

· Zuweisung an den Wirtschaftsausschuss
· Beschlussfassung im Plenum des NR noch vor der Sommerpause
· Inkrafttreten: Herbst 2011

Soweit ein erster Überblick über die Änderungen des ÖSG 2012.
